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	� Die Bekanntgabe erfolgt durch Veröffentlichung im jeweiligen Amtsblatt 
und mit Wirkung auf den dort genannten Termin. 

7. �	� Diese Allgemeinverfügung tritt am 31. Juli 2023 außer Kraft. Sie kann 
durch Allgemeinverfügung verlängert, geändert oder aufgehoben werden. 
Der Landkreis Freising wird gemeinsam mit den anderen Aufgabenträ-
gern im MVV bis zum 31. Dezember 2021 über eine Nachfolgeregelung 
dieser Allgemeinverfügung befinden bzw. die erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen, um auch nach dem 31. Juli 2023 eine nachhaltige Erbringung 
der Verkehrsleistung durch die Verkehrsunternehmen unter Geltung des 
MVV-Gemeinschaftstarifs sicherzustellen. 

8. 	� Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Allgemeinverfügung: 
Anlage 1:	 Tarifbestimmungen für das 365-Euro-Ticket MVV, 
			   abrufbar unter https://lrafs.de/48g2  
Anlage 2:	 Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV, 
			   abrufbar unter https://lrafs.de/yn09 

Gründe:
Der Freistaat Bayern, der Stadtrat der Landeshauptstadt München sowie die 
Kreistage der Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Er-
ding, Freising, Fürstenfeldbruck, München und Starnberg haben der Einfüh-
rung des 365-Euro-Ticket MVV zugestimmt. Da die Umsetzung dieses neuen 
Angebotes nach den Prognosen der MVV GmbH, zu kalkulatorischen Minder-
einnahmen von bis zu 30 Millionen pro Jahr (Fortschreibung entsprechend 
Anlage 2) führen kann und somit nicht ohne Ausgleichsleistungen mög-

lich ist (vgl. § 8a Abs. 1 Satz 2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG)), haben 
der Freistaat Bayern, der Stadtrat der Landeshauptstadt München sowie die 
Kreistage der Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Er-
ding, Freising, Fürstenfeldbruck, München und Starnberg beschlossen, den 
betroffenen Verkehrsunternehmen hierfür einen wirtschaftlichen Ausgleich 
bis zu einer Höhe von 30 Millionen Euro pro Jahr zu gewähren, der Betrag von 
30 Millionen Euro wird entsprechend der Finanzierungsrichtlinie 365-Eu-
ro-Ticket MVV (Anlage 2) fortgeschrieben. 

Als rechtliche Grundlage für die Ausreichung der Ausgleichsleistungen an 
die Verbundverkehrsunternehmen im MVV erlässt der Landkreis Freising in 
seiner Funktion als Aufgabenträger für den allgemeinen ÖPNV gemäß Art. 8 
Abs. 1 BayÖPNVG und gemäß Art. 8 Abs. 2 BayÖPNVG zuständige Behörde im 
Sinne der VO (EG) 1370/2007 in seinem sachlichen und räumlichen Zustän-
digkeitsbereich gemäß Art. 8a Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 
eine Allgemeine Vorschrift in Form einer Allgemeinverfügung über die Fest-
setzung des MVV-Gemeinschaftstarif als Höchsttarif für alle Auszubilden-
den. Die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung geht über die in § 45a PBefG 
enthaltene gemeinwirtschaftliche Verpflichtung hinaus und im Rahmen des 
Ausgleichsverfahrens wird eine Doppelfinanzierung aufgrund Ausgleichsleis-
tungen nach § 45a PBefG und nach dieser Allgemeinverfügung vermieden. 
Er beachtet die Vorgaben des Rechts der Europäischen Union nach Maßgabe 
der VO (EG) 1370/2007 durch eine transparente und diskriminierungsfreie 
Ausreichung der Mittel an die Verkehrsunternehmen und eine auf den finan-

ziellen Nettoeffekt aus der Erfüllung der Tarifpflicht beschränkte Gewährung 
von Ausgleichsleistungen.
gez.
Helmut Petz
Landrat

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
in München, Postfach 20 05 43, 80005 München schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen2 Form.
Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt München) und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismit-
tel sollen angegeben, die angefochtene Allgemeinverfügung soll in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden.
 _________________
2) Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 
und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elek-
tronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internet-
präsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.


